
Erläuterungen: 

 
Nach § 13 Absatz 2 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg findet für 
Verkehrsleistungen, die auf den Gebieten von mindestens zwei Aufgabenträgern erbracht 
werden (sog. Interlokale Verkehre) aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine 
pauschalierte Aufwandabdeckung zwischen diesen statt, welche sich nach dem 
durchschnittlichen Aufwanddeckungsfehlbetrag je gefahrenem Fahrzeug-Kilometer bestimmt. 
Das Berechnungsverfahren im Einzelnen richtet sich nach der jeweils gültigen Richtlinie des 
Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg. 
 
Dementsprechend hat der Rhein-Sieg-Kreis im Jahre 1997 mit der Stadt Köln und der Kölner 
Verkehrsbetriebe AG (KVB), die mit den Stadtbahnlinien 16 und 18 das linksrheinische Gebiet 
des Rhein-Sieg-Kreises bedient, eine entsprechende Vereinbarung (Anhang 1) getroffen, 
aufgrund welcher der Rhein-Sieg-Kreis eine jährliche Aufwandsabdeckung für die Leistungen 
auf seinem Kreisgebiet an die Stadt Köln zahlt (Planansatz für 2017 und 2018: jeweils rund 2,2 
Mio. €). 
 
Aufgrund der bevorstehenden Erteilung eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages der Stadt 
Köln an die KVB, der rechtlich erforderlich ist, damit die KVB Verkehrsleistungen für die Stadt 
Köln erbringen kann, ist es erforderlich, die im Jahr 1997 geschlossene Vereinbarung nunmehr 
zu aktualisieren, die aktualisierte Fassung ist als Anhang 2 beigefügt. 
 
Die bisherigen Finanzierungsregelungen – die sich, da es sich um interlokale Verkehre handelt, 
weiterhin nach der VRS-Satzung richten – bleiben unverändert, im Übrigen wurde die 
Vereinbarung entsprechend den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst und um 
wesentliche Informations- und Prüfrechte sowie Abstimmungspflichten erweitert. 
 
 
Im Auftrag 
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Zur Sitzung des Finanzausschusses am 13.09.2017 


